
 

Wahlvorstand für die Wahl des  
Ausbildungspersonalrats für die  
Ausbildung beim Aus- und Fortbildungszentrum 

Erlassen 
Bremen, den 27. August 2009 

 
 
 

W A H L A U S S C H R E I B E N 
für die Wahl des Ausbildungspersonalrats für die Ausbildung  

beim Aus- und Fortbildungszentrum  
  am 01. Oktober 2009 

 
 

Nach den Bestimmungen des Bremischen Personalvertretungsgesetzes (BremPVG) 
ist für den o. g. Bereich ein Ausbildungspersonalrat zu wählen. 
 
Es sind 9 Mitglieder des Ausbildungspersonalrats zu wählen.  

 
Das Wählerverzeichnis und die Wahlordnung zum Bremischen Personalvertretungs-
gesetz liegen bis zum Abschluss der Stimmabgabe jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr im 
Büro des Gesamtpersonalrats, Knochenhauerstr. 20-25, 28195 Bremen, 3. Etage, 
zur Einsicht aus. 
 
Es können nur Auszubildende wählen, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind. 
 
Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis können nur schriftlich innerhalb einer  
Woche seit seiner Auslegung beim Wahlvorstand eingelegt werden; der letzte Tag, 
an dem Einsprüche eingelegt werden können, ist der 03.09.2009. 
 
Der Wahlvorschlag muss von mindestens 15 wahlberechtigten Auszubildenden 
unterzeichnet sein. 
 
Jede/r Auszubildende kann für die Wahl des Ausbildungspersonalrats nur auf einem 
Wahlvorschlag benannt werden. 
 
Der Wahlvorschlag muss innerhalb von achtzehn Kalendertagen nach dem Erlass 
dieses Wahlausschreibens beim Wahlvorstand eingereicht werden; der letzte Tag, an 
dem der Wahlvorschlag eingereicht werden kann, ist der 14.09.2009. 
 
Nur ein fristgerecht eingereichter Wahlvorschlag kann berücksichtigt werden. Es 
kann nur gewählt werden, wer in diesen Wahlvorschlag aufgenommen ist. 
 
Der als gültig anerkannte Wahlvorschlag wird an der gleichen Stelle wie dieses 
Wahlausschreiben bekannt gegeben. 
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Das Wahlverfahren findet in Form einer Briefwahl statt. Zum Zwecke der schriftli-
chen Stimmabgabe werden der Wahlvorschlag, der Stimmzettel, der Wahlumschlag 
sowie ein Freiumschlag am 15.09.2009 übersandt werden. 

 
Die Wahlbriefe müssen bis zum 

 
01. Oktober 2009, 14.00 Uhr 

 
beim Wahlvorstand eingehen (Gesamtpersonalrat, Knochenhauerstr. 20-25, 28195 
Bremen). Verspätet eingehende Wahlbriefe werden nicht berücksichtigt. 
 
Die öffentliche Sitzung des Wahlvorstandes zur Auszählung der Stimmen und Fest-
stellung des Wahlergebnisses findet statt am 
 

01. Oktober 2009 um 14.00 Uhr 
im Sitzungszimmer des Gesamtpersonalrates 

Knochenhauerstr. 20-25, 3. Etage, 28195 Bremen 
 
 
Einsprüche, der Wahlvorschlag und sonstige Anfragen und Erklärungen sind an das 
Büro des Wahlvorstandes zu richten. Es ist an Arbeitstagen zu erreichen von  
9.00 Uhr bis 16.00 Uhr beim Gesamtpersonalrat, Telefon 361-2215 oder 361-10745.  

 
 
 
 

 
 

 
Unterschrift (Vorsitzende/r) 

 
Unterschrift (weiteres Mitglied) 

 
Unterschrift (weiteres Mitglied) 
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